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q.beyond AG 
mit Sitz in Köln  
Wertpapierkennnummer 513700 / ISIN DE0005137004 
 
 

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 
 
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre1 zu der am Donnerstag, den 22. Mai 2025, 
um 10:00 Uhr (MESZ) (= 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) im Gürzenich in Köln (Mar-
tinstraße 29-37, 50667 Köln) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 
 

I. TAGESORDNUNG 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der q.beyond AG zum 31. Dezember 

2024 mit dem Lagebericht für die Gesellschaft und des gebilligten Konzernab-
schlusses zum 31. Dezember 2024 mit dem Lagebericht für den Konzern, des Be-
richts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 in Gesellschaft und Konzern 
und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a 
HGB  

 Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung 
der Hauptversammlung an über die Internetseite der q.beyond AG unter 
www.qbeyond.de/hv eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch in der Haupt-
versammlung zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Der Aufsichtsrat hat den 
vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach 
§§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen ist daher keine Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen 
Zeitraum Entlastung erteilt.  

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden, nachfolgend unter Ziffern 3.1 bis 3.6 genann-
ten Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt: 

3.1 Dr. Bernd Schlobohm (Vorsitzender) 

3.2 Ina Schlie (Stellvertretende Vorsitzende) 

 
1 Nachfolgend aus Vereinfachungsgründen zusammen als „Aktionäre“ bezeichnet. 

http://www.qbeyond.de/hv


 

 2 
 

3.3 Thorsten Dirks 

3.4 Gerd Eickers 

3.5 Martina Altheim 

3.6 Matthias Galler  
 
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die 
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats beschließen zu lassen. 

4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2025 

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, 
die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsge-
sellschaft mit Sitz in Hamburg und Niederlassung in Köln zum Abschlussprüfer und Kon-
zernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen. 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Ein-
flussnahme durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der EU-Ab-
schlussprüfungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014) genannten Art auferlegt wurde. 

5. Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 

Der deutsche Gesetzgeber hat die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), 
die Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung enthält, trotz 
Ablauf der Umsetzungsfrist bisher noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Wenn-
gleich die Europäische Kommission am 26. Februar 2025 Vorschläge zur Vereinfachung 
im Bereich Nachhaltigkeit vorgestellt hat, ist für die Zukunft nicht auszuschließen, 
dass nach deutschem Recht ein Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die 
Hauptversammlung zu wählen ist. Vor diesem Hintergrund wird vorsorglich die Wahl 
eines Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 vorge-
schlagen.  

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, 
die PKF Fasselt Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungs-
gesellschaft, Rechtsanwälte mit Sitz in Berlin und Niederlassung in Köln mit Wirkung 
zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting 
Directive in deutsches Recht („CSRD-Umsetzungsgesetz“) zum Prüfer des Nachhaltig-
keitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 zu wäh-
len. 

Der Aufsichtsrat wird angewiesen, den Beschluss nur zu vollziehen, wenn nach dem 
CSRD-Umsetzungsgesetz die für das Geschäftsjahr 2025 zu erstellende Nachhaltigkeits-
berichterstattung extern durch einen von der Hauptversammlung zu bestellenden Prü-
fer zu bestätigen ist. 

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 
2024 

Vorstand und Aufsichtsrat haben einen Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG über die 
im Geschäftsjahr 2024 jedem Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte 
und geschuldete Vergütung erstellt. Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 
AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten An-
gaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Über die gesetzlichen Anforde-
rungen hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der 
Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.  
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Der Vergütungsbericht ist von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der In-
ternetseite der Gesellschaft unter 

www.qbeyond.de/hv 

und während der Hauptversammlung zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
2024 wird gebilligt. 

 

7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Nach § 113 Abs. 3 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier 
Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Hierbei kann 
der Beschluss auch eine bestehende Vergütung bestätigen. Die Hauptversammlung der 
q.beyond AG hat einen solchen Beschluss zuletzt am 12. Mai 2021 gefasst, sodass tur-
nusmäßig eine erneute Beschlussfassung erforderlich ist. 

Der Aufsichtsrat hat, unterstützt durch den Personalausschuss, die in § 15a der Satzung 
festgesetzte Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der q.beyond AG sowie das von der 
Hauptversammlung am 12. Mai 2021 beschlossene System zur Vergütung der Aufsichts-
ratsmitglieder überprüft. Die Überprüfung hat keinen strukturellen Änderungsbedarf 
ergeben; das geltende System hat sich vielmehr bewährt. Es entspricht marktüblichen 
Standards und den gesetzlichen Vorgaben und berücksichtigt die Empfehlungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Vorstand teilt diese Einschätzung. 

Die derzeit gültige Satzung der Gesellschaft mit der Festsetzung der Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder in § 15a und das von der Hauptversammlung am 12. Mai 2021 
beschlossene System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats sind von der Ein-
berufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.qbeyond.de/hv  

und während der Hauptversammlung zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das von der Hauptversammlung am 12. Mai 2021 beschlossene System zur Vergütung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats und die daraus abgeleitete Festsetzung der Vergütung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats in § 15a der Satzung der q.beyond AG wird bestätigt. 

 

8. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2025 mit der Mög-
lichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderungen der 
Satzung 

Die von der Hauptversammlung am 20. Mai 2020 beschlossene Ermächtigung des Vor-
stands, das Grundkapital um bis zu insgesamt 37.000.000,00 Euro, entsprechend rund 
30 % des damaligen Grundkapitals, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020) wird am 
19. Mai 2025 ausgelaufen sein und wurde nicht ausgenutzt. Es soll ein neues Geneh-
migtes Kapital 2025 mit gleichbleibendem Volumen geschaffen werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

a) Erteilung einer Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2025) 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 21. Mai 2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen 

http://www.qbeyond.de/hv
http://www.qbeyond.de/hv
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Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 37.000.000,00 
Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich 
ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der Weise 
eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren durch den Vor-
stand bestimmten Kreditinstituten, Wertpapierinstituten oder Unternehmen im Sinne 
von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Ak-
tionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszu-
schließen, 

i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

ii) wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlage im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Ver-
mögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb von sonstigen 
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesell-
schaft ausgegeben werden; 

iii) wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Aus-
gabepreis je neuer Aktie den Börsenpreis der bereits börsennotierten Ak-
tien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschrei-
tet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegebenen Aktien darf insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschrei-
ten, und zwar weder des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf die 
Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals sind andere Aktien anzurechnen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls an-
zurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder Wand-
lungsrechten bzw. -pflichten aus Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen und/oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese 
Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwen-
dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; 

iv) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Options- und/oder Wand-
lungsrechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder einer Konzern-
gesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben wurden 
oder noch werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit 
Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte 
bzw. nach Erfüllung von Optionsausübungs- oder Wandlungspflichten zu-
stehen würde; 

v) wenn die neuen Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen 
aktienbasierten Programmen an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder Ar-
beitnehmer eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens oder 
Mitglieder der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens ausgegeben werden sollen, wobei das Arbeitsverhältnis zur 
Gesellschaft bzw. das Organverhältnis oder Arbeitsverhältnis zu einem mit 
ihr verbundenen Unternehmen im Zeitpunkt der Zusage der Aktienausgabe 
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bestehen muss; in dem durch § 204 Abs. 3 Satz 1 AktG zugelassenen Rah-
men kann die auf die neuen Aktien zu leistende Einlage aus dem Teil des 
Jahresüberschusses gedeckt werden, den Vorstand und Aufsichtsrat nach 
§ 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen können. Die Anzahl 
der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Ak-
tien darf insgesamt 5 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum 
Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der 
Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedin-
gungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2025 oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2025 die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. 

b) Satzungsänderung  

§ 4 Abs. 3 der Satzung (Grundkapital) wird aufgehoben und § 4 Abs. 2 der Sat-
zung (Grundkapital) wie folgt neu gefasst: 

„(2) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 21. Mai 2030 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu 
insgesamt 37.000.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Dabei ist 
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht 
kann den Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Ak-
tien von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten, 
Wertpapierinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug an-
zubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Be-
zugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, 

a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

b) wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlage im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Ver-
mögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb von sonstigen 
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesell-
schaft ausgegeben werden; 

c) wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Aus-
gabepreis je neuer Aktie den Börsenpreis der bereits börsennotierten Ak-
tien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschrei-
tet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegebenen Aktien darf insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschrei-
ten, und zwar weder des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf die 
Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals sind andere Aktien anzurechnen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in direkter oder entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls an-
zurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder Wand-
lungsrechten bzw. -pflichten aus Options- und/oder 
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Wandelschuldverschreibungen und/oder -genussrechten auszugeben sind, 
sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; 

d) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Options- und/oder Wand-
lungsrechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder einer Konzern-
gesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben wurden 
oder noch werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit 
Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte 
bzw. nach Erfüllung von Optionsausübungs- oder Wandlungspflichten zu-
stehen würde; 

e) wenn die neuen Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen 
aktienbasierten Programmen an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder Ar-
beitnehmer eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens oder 
Mitglieder der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens ausgegeben werden sollen, wobei das Arbeitsverhältnis zur 
Gesellschaft bzw. das Organverhältnis oder Arbeitsverhältnis zu einem mit 
ihr verbundenen Unternehmen im Zeitpunkt der Zusage der Aktienausgabe 
bestehen muss; in dem durch § 204 Abs. 3 Satz 1 AktG zugelassenen Rah-
men kann die auf die neuen Aktien zu leistende Einlage aus dem Teil des 
Jahresüberschusses gedeckt werden, den Vorstand und Aufsichtsrat nach 
§ 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen können. Die Anzahl 
der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 
darf insgesamt 5 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 
des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt 
der Ausnutzung dieser Ermächtigung. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der 
Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedin-
gungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 
oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 die 
Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.“ 

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Be-
zugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 auszu-
schließen, kann von der Einberufung an über die Website der Gesellschaft unter 
www.qbeyond.de/hv eingesehen werden und wird auch in der Hauptversammlung zu-
gänglich sein. 

9. Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 
Bezugsrechts sowie über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals IV und 
die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I und entsprechende Änderungen der 
Satzung 

Die von der Hauptversammlung am 20. Mai 2020 beschlossene Ermächtigung des Vor-
stands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamt-
nennbetrag von bis zu 120.000.000,00 Euro und zur Gewährung von Optionsrechten 
und Wandlungsrechten bzw. -pflichten auf Aktien der Gesellschaft, die zusammen 

http://www.qbeyond.de/hv


 

 7 
 

einen Anteil am Grundkapital von bis zu 25.000.000,00 Euro ausmachen, wird am 
19. Mai 2025 ausgelaufen sein und wurde nicht ausgenutzt. Das zu ihrer Absicherung 
beschlossene Bedingte Kapital IV von 25.000.000,00 Euro wird nicht mehr benötigt. Es 
soll das bestehende Bedingte Kapital IV aufgehoben und eine neue Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen erteilt und ein neues 
Bedingtes Kapital I beschlossen werden. Das neue Bedingte Kapital I soll ein Volumen 
von rund 30 % des Grundkapitals haben.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts 

(i) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Aktienzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
21. Mai 2030 einmalig oder mehrmals auf den Namen und/oder auf den Inhaber 
lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen auch 
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 150.000.000,00 Euro 
mit oder ohne Laufzeitbegrenzung auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern 
von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte (ggf. auch mit Ausübungs-
pflicht) bzw. den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen 
Wandlungsrechte (ggf. auch mit Wandlungspflicht) auf Aktien der Gesellschaft, 
die zusammen einen Anteil am Grundkapital von bis zu 37.000.000,00 Euro aus-
machen, nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen 
(zusammen auch „Anleihebedingungen“) zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung, aber auch gegen Sachleis-
tung ausgegeben werden. Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch 
– unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen 
Währung eines OECD-Landes ausgegeben werden. Sie können auch durch eine 
Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG mit Sitz im In- oder 
Ausland ausgegeben werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
mit Mehrheit beteiligt ist; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldver-
schreibungen zu übernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern der Schuldver-
schreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte (ggf. auch mit Optionsausübungs- 
bzw. Wandlungspflicht) auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren bzw. ihnen auf-
zuerlegen. 

Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte Teil-
schuldverschreibungen eingeteilt werden. 

(ii) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibun-
gen zu. Es kann ihnen auch in der Weise eingeräumt werden, dass die Schuldver-
schreibungen von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kredit-
instituten, Wertpapierinstituten oder Unternehmen im Sinne von 
§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Ak-
tionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Werden die Schuld-
verschreibungen durch eine Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von 
§ 18 AktG ausgegeben, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit 
Mehrheit beteiligt ist, hat die Gesellschaft die Gewährung des mittelbaren oder 
unmittelbaren gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft si-
cherzustellen. 
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Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats auszuschließen, 

― um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

― wenn die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung zum Zwecke des Er-
werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf 
den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Forde-
rungen gegen die Gesellschaft begeben werden und sofern der Wert der 
Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Schuldver-
schreibungen steht; dabei ist der nach anerkannten finanzmathematischen 
Methoden zu ermittelnde theoretische Marktwert der Schuldverschreibun-
gen maßgeblich; 

― wenn die Schuldverschreibungen gegen bar ausgegeben werden und der 
Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der 
Ausgabepreis der Schuldverschreibungen ihren nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert nicht we-
sentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maß-
gabe, dass die Zahl der Aktien, die durch Ausübung von nach dieser Er-
mächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Schuldverschreibungen entstehen können, insgesamt 20 % 
des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
dieser Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals 
sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Bezugsrechtsausschluss in direkter oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls 
anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder Wand-
lungsrechten oder -pflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen und/oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese 
Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung auf der Grundlage einer anderen Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben werden; 

― soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder ei-
ner Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgege-
ben wurden oder noch werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf die Schuldver-
schreibungen in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Options- oder Wandlungsrechte bzw. Erfüllung von Optionsausübungs- 
oder Wandlungspflichten zustehen würde. 

(iii) Options- und Wandlungsrechte 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuld-
verschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. 
Gläubiger nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbe-
dingungen zum Bezug von auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft 
berechtigen. Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis 
ganz oder teilweise auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und 
ggf. eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grundka-
pitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, 
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darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 
und § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. Soweit sich Bezugsrechte auf Bruch-
teile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach 
Maßgabe der Optionsbedingungen, ggf. gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Ak-
tien aufaddiert werden können. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber 
bzw. Gläubiger das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe 
der vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen in auf den Namen 
lautende Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Umtauschverhältnis 
ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag lie-
genden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Es kann vorgesehen werden, dass 
das Umtauschverhältnis variabel ist. Das Umtauschverhältnis kann auf eine ganze 
Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung 
festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammen-
gelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag des Grundka-
pitals, der auf die je Wandelschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, 
darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung nicht übersteigen. 
§ 9 Abs. 1 und § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft bzw. des die Schuld-
verschreibung begebenden Konzernunternehmens vorsehen, im Falle der Opti-
onsausübung bzw. Wandlung nicht neue, auf den Namen lautende Aktien der Ge-
sellschaft zu gewähren, sondern (auch teilweise) einen Geldbetrag zu zahlen, der 
für die Anzahl der andernfalls zu liefernden Aktien nach Maßgabe von nachste-
hend (v) zu bestimmen ist. 

Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass die Options- bzw. Wandel-
schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft bzw. des die Schuldverschrei-
bung begebenden Konzernunternehmens statt mit neuen, auf den Namen lauten-
den Aktien aus bedingtem Kapital mit bereits existierenden oder zu erwerbenden 
eigenen, auf den Namen lautenden Aktien der Gesellschaft oder einer anderen 
börsennotierten Gesellschaft bedient werden können. 

(iv) Optionsausübungs- und Wandlungspflicht 

Die Anleihebedingungen können auch eine Optionsausübungs- bzw. Wandlungs-
pflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) begründen oder 
das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Schuldverschreibungen 
(dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Inhabern bzw. Gläubi-
gern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fäl-
ligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft oder einer anderen börsennotierten 
Gesellschaft zu gewähren. Auch in diesem Fall darf der anteilige Betrag am 
Grundkapital der je Teilschuldverschreibung auszugebenden Aktien der Gesell-
schaft den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 
und § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

(v) Options- und Wandlungspreis 

Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie muss - 
auch im Falle eines variablen Options- bzw. Wandlungspreises und vorbehaltlich 
der nachfolgenden Regelung für Schuldverschreibungen mit einer Optionsaus-
übungs- oder Wandlungspflicht, einer Ersetzungsbefugnis oder einem Andie-
nungsrecht der Emittentin der Schuldverschreibungen zur Lieferung von Aktien – 
mindestens 80 % des volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der 
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Aktie der Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse betragen, und zwar 

― an den letzten zehn Börsentagen vor dem Tag der endgültigen Beschluss-
fassung durch den Vorstand über die Ausgabe der Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen oder 

― wenn Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen gehandelt werden, an 
den Tagen des Bezugsrechtshandels mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage 
des Bezugsrechtshandels, oder, falls der Vorstand schon vor Beginn des Bezugs-
rechtshandels den Options- bzw. Wandlungspreis endgültig betraglich festlegt, 
im Zeitraum gemäß vorstehendem Spiegelstrich. 

Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Optionsausübungs- oder Wandlungs-
pflicht, einer Ersetzungsbefugnis oder einem Andienungsrecht der Emittentin der 
Schuldverschreibungen zur Lieferung von Aktien, muss der festzusetzende Opti-
ons- bzw. Wandlungspreis mindestens entweder dem oben genannten Mindest-
preis oder dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien 
der Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Börsentagen vor 
oder nach dem Tag der Endfälligkeit der Schuldverschreibungen entsprechen, 
auch wenn der zuletzt genannte Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten 
Mindestpreises liegt. 

In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldver-
schreibung auszugebenden Aktien der Gesellschaft den Nennbetrag der Teil-
schuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 und § 199 Abs. 2 AktG bleiben 
unberührt. 

(vi) Verwässerungsschutz 

Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG auf-
grund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Anlei-
hebedingungen ermäßigt werden. Verwässerungsschutz bzw. Anpassungen kön-
nen insbesondere vorgesehen werden, wenn die Gesellschaft während der Opti-
ons- oder Wandlungsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre 
gegen Bar- und/oder Sacheinlage oder aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital 
erhöht oder weitere Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen bzw. -ge-
nussrechte begibt oder garantiert und den Inhabern bzw. Gläubigern schon be-
stehender Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten kein Bezugsrecht in 
dem Umfang eingeräumt wird, in dem es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts oder Erfüllung einer Optionsausübungs- oder Wandlungspflicht 
zustehen würde. Die Ermäßigung kann auch durch Zahlung eines entsprechenden 
Betrags in Geld bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder Erfüllung 
einer Optionsausübungs- oder Wandlungspflicht bzw. durch Herabsetzung einer 
ggf. vorgesehenen Zuzahlung erfolgen. Die Anleihebedingungen können darüber 
hinaus für den Fall einer Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher 
Maßnahmen bzw. Ereignisse (wie z. B. ungewöhnlich hoher Dividenden, Kontrol-
lerlangung durch Dritte) eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. 
-pflichten vorsehen. Bei einer Kontrollerlangung durch Dritte kann eine marktüb-
liche Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises vorgesehen werden. 

(vii) Weitere Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen zu 
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bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibun-
gen begebenden Konzerngesellschaft der Gesellschaft festzusetzen. 

Dies betrifft insbesondere Volumen, Zeitpunkt, Zinssatz, Art der Verzinsung, Aus-
gabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen sowie 
den Options- bzw. Wandlungszeitraum. 

b) Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals IV 

Die von der Hauptversammlung am 20. Mai 2020 beschlossene bedingte Kapital-
erhöhung um bis zu 25.000.000,00 Euro (Bedingtes Kapital IV) wird aufgehoben. 

c) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I 

Das Grundkapital wird um bis zu 37.000.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 
37.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Beding-
tes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung bzw. Auferle-
gung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten an die Inhaber 
bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen 
„Schuldverschreibungen“), die aufgrund der von der Hauptversammlung am 
22. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung bis zum 
21. Mai 2030 von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft im Sinne des 
§ 18 AktG, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit be-
teiligt ist, begeben bzw. garantiert werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung zu vorstehend lit. a) jeweils festzule-
genden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibun-
gen von Options- und/oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder zur Opti-
onsausübung oder Wandlung verpflichtete Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldver-
schreibungen ihre Optionsausübungs- bzw. Wandlungspflicht erfüllen oder soweit 
die Gesellschaft oder das die Schuldverschreibung begebende Konzernunterneh-
men ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils nicht 
ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsen-
notierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien neh-
men vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- 
bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Optionsausübungs- bzw. Wand-
lungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der je-
weiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zu-
sammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fas-
sung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall der (gegebenenfalls auch nur teilwei-
sen) Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 
nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der (gegebenenfalls auch 
nur teilweisen) Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals I nach Ablauf der Fristen 
für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von 
Optionsausübungs- oder Wandlungspflichten. 

d) Satzungsänderung 

§ 4 Abs. 6 der Satzung (Grundkapital) wird aufgehoben und der zu Tagesordnungs-
punkt 8 aufgehobene § 4 Abs. 3 der Satzung (Grundkapital) wie folgt neu gefasst: 
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„(3) Das Grundkapital ist um bis zu 37.000.000,00 Euro durch Ausgabe von bis 
zu 37.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung bzw. Auf-
erlegung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten an die Inhaber 
bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen 
„Schuldverschreibungen“), die aufgrund der von der Hauptversammlung am 22. 
Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung bis zum 21. Mai 
2030 von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft im Sinne des § 18 AktG, 
an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, 
begeben bzw. garantiert werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 
nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Mai 2025 unter 
Tagesordnungspunkt 9 lit. a) jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungs-
preis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die In-
haber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen von Options- und/oder Wand-
lungsrechten Gebrauch machen oder zur Optionsausübung oder Wandlung ver-
pflichtete Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen ihre Optionsaus-
übungs- bzw. Wandlungspflicht erfüllen oder soweit die Gesellschaft oder das die 
Schuldverschreibung begebende Konzernunternehmen ein Wahlrecht ausübt, 
ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der 
Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder 
eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedie-
nung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder 
durch Erfüllung von Optionsausübungs- bzw. Wandlungspflichten entstehen, am 
Gewinn teil. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-
zelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jewei-
ligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusam-
menhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 
betreffen. Entsprechendes gilt im Fall der (gegebenenfalls auch nur teilweisen) 
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen nach 
Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der (gegebenenfalls auch nur 
teilweisen) Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals I nach Ablauf der Fristen für 
die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von 
Optionsausübungs- oder Wandlungspflichten.“ 

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 i. V. m. § 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Be-
zugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen auszuschließen, kann von der Einberufung an über die Website der Ge-
sellschaft unter www.qbeyond.de/hv eingesehen werden und wird auch in der Haupt-
versammlung zugänglich sein. 

10. Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermöglichung virtueller Hauptversamm-
lungen sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Ort der 
Hauptversammlung) 

Gemäß § 16 Abs. 2 der Satzung ist der Vorstand in einem Zeitraum von zwei Jahren 
nach Eintragung der am 24. Mai 2023 von der Hauptversammlung beschlossenen Sat-
zungsänderung in das Handelsregister, also bis zum 13. Juni 2025, ermächtigt vorzu-
sehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

http://www.qbeyond.de/hv
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Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptver-
sammlung).  

Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung bislang keinen Gebrauch gemacht. Die Er-
mächtigung soll gleichwohl erneuert werden. Vorstand und Aufsichtsrat sind weiterhin 
der Auffassung, dass es im Interesse der Gesellschaft liegt, Hauptversammlungen ge-
gebenenfalls in virtueller Form durchführen zu können, auch um auf unvorhergesehene 
Ereignisse und rechtliche Beschränkungen reagieren zu können. Der Vorstand wird im 
Einzelnen nach pflichtgemäßem Ermessen abwägen und im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre entscheiden, in welchem Format die jeweilige Hauptversammlung 
durchgeführt werden soll. Bei dieser Entscheidung wird der Vorstand unter anderem 
das Ziel einer möglichst breiten und flexiblen Beteiligung der Aktionäre ebenso wie 
Aufwand und Kosten, Nachhaltigkeitsaspekte, aber auch weitere Aspekte, wie etwa 
Fragen des Gesundheitsschutzes, berücksichtigen. Auch die anstehenden Tagesord-
nungspunkte können bei der Entscheidung über das Format der Hauptversammlung 
berücksichtigt werden. So könnten etwa außergewöhnliche Strukturmaßnahmen eher 
für die Durchführung einer Präsenzhauptversammlung sprechen als regelmäßig wie-
derkehrende Tagesordnungspunkte. Unabhängig von dem konkreten Format wird der 
Vorstand sicherstellen, dass die Rechte der Aktionäre gewahrt werden. 

Zudem wird der Vorstand für den Fall, dass er zu einer virtuellen Hauptversammlung 
einlädt, sein Ermessen hinsichtlich der Modalitäten des Fragerechts dahingehend aus-
üben, dass den Aktionären mindestens ein Fragerecht während der Hauptversammlung 
im gleichen inhaltlichen Umfang eingeräumt wird, wie es auch bei einer Präsenzhaupt-
versammlung bestehen würde. Die Vorgaben zu Modalitäten der Ausübung des Frage-
rechts im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung bleiben hiervon unberührt. 

Die Entscheidung des Vorstands zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung 
soll der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. 

Die Satzungsermächtigung soll erneut auf einen Zeitraum von zwei Jahren nach ihrem 
Wirksamwerden durch Eintragung in das Handelsregister befristet werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a) § 16 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen, dass 
die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 
Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in einem Zeit-
raum von zwei Jahren nach Eintragung der am 22. Mai 2025 von der Hauptversammlung 
beschlossenen Satzungsänderung dieses Absatzes 2 in das Handelsregister der Gesell-
schaft. Im Fall der virtuellen Hauptversammlung finden die Vorgaben zum Ort der 
Hauptversammlung gemäß Absatz 1 keine Anwendung.“ 

Im Übrigen bleibt § 16 der Satzung unverändert. 

b) Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung so zum Handelsregister an-
zumelden, dass sie nicht vor dem 14. Juni 2025 eingetragen wird. 
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II. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG 
 

Sämtliche Zeitangaben im Abschnitt „Weitere Angaben zur Einberufung“ sind in der für 
Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Dies ent-
spricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei 
Stunden. 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts  
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind ge-
mäß § 18 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetra-
gen sind und sich spätestens am 15. Mai 2025, 24:00 Uhr (maßgeblich ist der Eingang 
der Anmeldung), auf einem der nachfolgend bezeichneten Wege bei der nachfolgend 
bezeichneten Stelle angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache verfasst sein. 

Die Anmeldung kann auf elektronischem Weg unter Verwendung des von der Gesell-
schaft unter  

www.qbeyond.de/hv  

angebotenen passwortgeschützten HV-Portals 

oder 

postalisch an nachstehende Adresse 

q.beyond AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München  

oder  

per E-Mail an  

namensaktien@linkmarketservices.de  

erfolgen. Die Zugangsdaten zur Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals werden 
den Aktionären mit den Einladungsunterlagen zur Hauptversammlung übersandt.  

Alle spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (also am 1. Mai 
2025, 0:00 Uhr) im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten von der Gesell-
schaft die persönlichen Einladungsunterlagen nebst einem Anmeldeformular.  

Für Aktionäre, die später als am 1. Mai 2025, 0:00 Uhr, im Aktienregister eingetragen 
werden, ist der rechtzeitige Versand einer persönlichen Einladung durch die Gesell-
schaft nicht mehr gewährleistet. Sie haben die Möglichkeit, ihre Anmeldung selbst zu 
formulieren und schriftlich oder per E-Mail an die jeweils oben genannte Adresse zu 
richten. Die Zugangsdaten zur Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals werden 
solchen Aktionären nach form- und fristgerechter Anmeldung dann gesondert über-
sandt.  

Die Anmeldung muss die Identität des Aktionärs zweifelsfrei erkennen lassen, sie sollte 
daher den vollständigen Namen des Aktionärs, seine Anschrift und seine Aktionärsnum-
mer enthalten. 

http://www.qbeyond.de/hv
mailto:namensaktien@linkmarketservices.de
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Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG Rechte und 
Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Für das 
Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem ordnungsgemäß angemeldeten Aktio-
när bzw. dessen Bevollmächtigten für die Hauptversammlung zustehenden Stimm-
rechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptver-
sammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie, dass aus arbeitstechnischen Gründen im 
Zeitraum vom Ablauf des 15. Mai 2025, 24:00 Uhr (sogenannter „Technical Record 
Date“), bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregis-
ter vorgenommen werden (sogenannter „Umschreibestopp“). Der Stand des Aktienre-
gisters am Tag der Hauptversammlung entspricht deshalb dem Stand nach der letzten 
Umschreibung am 15. Mai 2025, 24:00 Uhr. Aktionäre können trotz des Umschreibe-
stopps über ihre Aktien verfügen. Jedoch können Erwerber von Aktien, deren Um-
schreibungsanträge nach dem 15. Mai 2025, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingehen, 
Teilnahmerechte und Stimmrechte in der Hauptversammlung aus diesen Aktien nur 
dann ausüben, wenn sie sich insoweit von dem noch im Aktienregister eingetragenen 
Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Sämtliche Er-
werber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, 
werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen. Ein-
tragungen im Aktienregister können über den jeweiligen Letztintermediär bewirkt 
werden. 

2. Verfahren für die Stimmabgabe per Briefwahl  
Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihre Stimmen 
im Wege der elektronischen Briefwahl abzugeben, ohne an der Hauptversammlung 
teilzunehmen. Auch in diesem Fall sind die Eintragung im Aktienregister und eine 
rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs nach den vorstehenden Bestimmungen erforder-
lich. Die Stimmabgabe durch Briefwahl erfolgt ausschließlich im Wege elektronischer 
Kommunikation über unser passwortgeschütztes HV-Portal, das unter der Internet-
adresse  

www.qbeyond.de/hv  

erreichbar ist. Eine Briefwahl per E-Mail bzw. per Post ist nicht möglich. Die Zugangs-
daten für das HV-Portal werden den Aktionären mit den persönlichen Einladungsun-
terlagen übermittelt.  

Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl über das passwortgeschützte HV-Portal 
ist unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung bis zum 21. Mai 2025, 24:00 Uhr, mög-
lich. 

Die Änderung oder der Widerruf bereits erteilter Briefwahlstimmen ist ebenfalls über 
das passwortgeschützte HV-Portal bis zu dem oben genannten Zeitpunkt möglich.  

Auch bevollmächtigte Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), diesen gemäß 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen (Stimmrechtsberater, 
Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) oder sonstige Bevollmäch-
tigte können sich der Briefwahl bedienen.  

Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte ein 
Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl an der Hauptversamm-
lung selbst oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte 
ausüben, so gilt die persönliche Teilnahme bzw. Teilnahme durch einen Bevollmäch-
tigten als Widerruf im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe.  

http://www.qbeyond.de/hv
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3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
Aktionäre haben außerdem die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in dem nachfolgend be-
schriebenen Rahmen durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
in der Hauptversammlung ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall sind die Eintragung 
im Aktienregister und eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs nach den vorstehen-
den Bestimmungen erforderlich. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter stehen nur für die Stimmrechtsausübung zur Verfügung und üben das Stimm-
recht im Falle ihrer Bevollmächtigung ausschließlich weisungsgebunden aus. Ohne Wei-
sungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) 
und ihr Widerruf bedürfen der Textform. Ein Vollmachts- und Weisungsvordruck sowie 
weitere Einzelheiten hierzu sind in den persönlichen Einladungsunterlagen enthalten, 
die den Aktionären übersandt werden, oder können von der Website der Gesellschaft 
unter www.qbeyond.de/hv heruntergeladen werden. 

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung ist unbeschadet der rechtzei-
tigen Anmeldung jeweils bis zum 21. Mai 2025, 24:00 Uhr (Eingang), über das pass-
wortgeschützte HV-Portal, das unter der Internetadresse  

www.qbeyond.de/hv  

erreichbar ist, oder 

per Post oder auf elektronischem Weg an folgende Adressen möglich: 

postalisch:  q.beyond AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 

oder 

per E-Mail:  namensaktien@linkmarketservices.de  

Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
schließt eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte ein 
Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter selbst oder durch einen anderen Bevollmächtigten teilnehmen 
und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche Teilnahme bzw. Teilnahme 
durch einen Bevollmächtigten als Widerruf der Vollmacht an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter. Die für die Bevollmächtigung zur Verfügung gestell-
ten Formulare enthalten entsprechende Erklärungen. 

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die nach den vorstehenden Bestimmungen im 
Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemel-
det haben sowie zur Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des 
Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und nicht selbst an der Hauptver-
sammlung teilnehmen möchten oder ihr Stimmrecht nicht durch die Erteilung von Voll-
macht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für 
die Hauptversammlung ausüben möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptver-
sammlung auch durch einen anderen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär 
(z. B. ein Kreditinstitut), eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater 
oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind die 

http://www.qbeyond.de/hv
http://www.qbeyond.de/hv
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Eintragung im Aktienregister und eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs nach den 
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Wenn weder ein Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder 
ein Stimmrechtsberater noch eine diesen nach § 135 AktG gleich gestellte Person oder 
Institution bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht in Textform gemäß § 126b BGB zu 
erteilen. Der Widerruf einer Vollmacht und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen in solchen Fällen ebenfalls der Textform. 

Sie können zur Erteilung der Vollmacht auch die Formulare verwenden, die die Gesell-
schaft hierfür im Internet unter www.qbeyond.de/hv bereithält. Vollmachtsformulare 
sind ebenfalls in den persönlichen Einladungsunterlagen enthalten, die den Aktionären 
für die Anmeldung übersandt werden und befinden sich auf der Rückseite der Eintritts-
karte, die dem Aktionär nach form- und fristgerechter Anmeldung zugesandt wird.  

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen. 

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft sowie der Nach-
weis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann der Gesellschaft 
wie folgt übermittelt werden:  

postalisch:  q.beyond AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München  

oder 

per E-Mail:  namensaktien@linkmarketservices.de  

Im Falle postalischer Übermittlung bitten wir um eine Zusendung möglichst bis zum 
21. Mai 2025, 24:00 Uhr (Eingang).  

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch am Tag der Hauptversammlung durch 
den Bevollmächtigten vor Ort vorgewiesen werden. 

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft kann zudem über 
unser passwortgeschütztes HV-Portal unter  

www.qbeyond.de/hv  

bis zum 21. Mai 2025, 24:00 Uhr (Eingang), erfolgen.  

Wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgt, 
erübrigt sich ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht. Auch der 
Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann über das HV-Portal oder auf den vor-
genannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt wer-
den. 

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs (z. B. eines Kreditinstituts), einer Aktio-
närsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleich gestellten Person oder Institution sowie den Widerruf und den Nachweis einer 
solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebe-
ten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer 
von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 

Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern sowie sonstigen von 
§ 135 AktG erfassten Intermediären und gemäß § 135 AktG Gleichgestellten, die eine 
Mehrzahl von Aktionären vertreten, wird empfohlen, sich im Vorfeld der 

http://www.qbeyond.de/hv
mailto:namensaktien@linkmarketservices.de
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Hauptversammlung hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts unter der folgenden 
Adresse zu melden: 

q.beyond AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München  
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de  

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien 
der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils 
einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestellen. Ist ein Intermediär 
(z. B. ein Kreditinstitut) oder eine diesem nach § 135 AktG gleichgestellte Institution 
oder Person im Aktienregister eingetragen, so kann dieser das Stimmrecht für Aktien, 
die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. 

4. Weitere Hinweise zur Stimmrechtsausübung über Briefwahl und Vollmacht und 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 
ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimm-
abgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entspre-
chende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt abgegebene Erklärung Vorrang 
(Datum der Abgabe der Erklärung). Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen 
voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche Er-
klärung zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksich-
tigt: 1. per HV-Portal, 2. per E-Mail und 3. in Papierform. 

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
keine Aufträge zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zum Einlegen von Wider-
sprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennehmen. 

Weitere Hinweise finden sich auf dem zusammen mit dem Einladungsschreiben über-
sandten Anmeldeformular sowie unter www.qbeyond.de/hv. 

5. Rechte der Aktionäre 
5.1 Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG  

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5 % 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, verlan-
gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft 
gemäß § 122 Abs. 2 AktG mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der 
Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also bis 
spätestens 21. April 2025, 24:00 Uhr, zugehen. Später zugehende Ergänzungsver-
langen werden nicht berücksichtigt. Wir bitten, Ergänzungsverlangen gemäß § 122 
Abs. 2 AktG an folgende Adresse zu richten: 

q.beyond AG 
Vorstand 
Richard-Byrd-Straße 4 
50829 Köln 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zu-
gang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem über 

mailto:namensaktien@linkmarketservices.de
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die Internetseite der Gesellschaft unter www.qbeyond.de/hv zugänglich gemacht und 
den Aktionären mitgeteilt. 

5.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
Jeder Aktionär hat das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesord-
nung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der Hauptversamm-
lung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. 
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenan-
träge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt übersenden. Sie können auch gemäß § 127 AktG Vorschläge zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (soweit eine solche Wahl auf der Tagesordnung 
steht), Abschlussprüfern und/oder Prüfern der Nachhaltigkeitsberichterstattung über-
senden. Solche Anträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs ausschließlich an 
folgende Adresse zu richten: 

postalisch: q.beyond AG 
 Investor-Relations 
 Richard-Byrd-Straße 4 
 50829 Köln 

 oder 

per E-Mail: hauptversammlung@qbeyond.de  

Gegenanträge von Aktionären, die mit einer etwaigen Begründung mindestens 14 Tage 
vor dem Tag der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also bis spätestens 
7. Mai 2025, 24:00 Uhr, unter oben angegebener Adresse zugehen, werden ein-
schließlich des Namens des Aktionärs, der etwaigen Begründung und einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter 

www.qbeyond.de/hv  

zugänglich gemacht, sofern die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Veröf-
fentlichung gemäß § 126 AktG erfüllt sind. Anderweitig adressierte Anträge von Aktio-
nären bleiben unberücksichtigt. Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags kann 
die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen, 
etwa, weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Prü-
fern gelten die vorstehenden Ausführungen zu § 126 Abs. 1 AktG gemäß § 127 AktG 
sinngemäß. Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen 
des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die 
Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und 
Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten) enthalten. Vorschläge zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht werden, wenn der Vor-
schlag keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten enthält. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie 
der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung 
nur dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. 

5.3 Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG  
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär gemäß § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand 
mündlich Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die 

http://www.qbeyond.de/hv
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Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 
ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und auf die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Von einer 
Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG ge-
nannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen 
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 19 Abs. 3 der Sat-
zung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht zeitlich ange-
messen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversamm-
lung oder während ihres Verlaufs einen angemessenen Zeitrahmen für den ganzen 
Hauptversammlungsablauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für alle oder ein-
zelne Redner zu setzen. 

Weitere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind im Internet unter 

www.qbeyond.de/hv  

abrufbar. 

6. Informationen und Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft 
Den Aktionären werden die Informationen und die der Hauptversammlung zugänglich 
zu machenden Unterlagen gemäß § 124a AktG auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter  

www.qbeyond.de/hv 

zugänglich gemacht und dort auch während der Hauptversammlung abrufbar sein. 

7. Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einbe-
rufung der Hauptversammlung 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital 
124.579.487,00 Euro und ist in 124.579.487 auf den Namen lautende Stückaktien ohne 
Nennbetrag eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, 
sodass die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 124.579.487 beträgt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Ein-
berufung keine eigenen Aktien. 

 

Die Einberufung ist am 11. April 2025 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden. 

 

Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beabsichtigen während der gesam-
ten Dauer an der Hauptversammlung teilzunehmen. 
 
 
Köln, im April 2025 
 
 
q.beyond AG 
Der Vorstand 
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Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten für Zwecke der Hauptversammlung 
 
Die q.beyond AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung Ihre personen-
bezogenen Daten. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die q.beyond AG, Richard-
Byrd-Straße 4, 50829 Köln, Telefon: +49 221 6698-000, E-Mail: info@qbeyond.de. Den Da-
tenschutzbeauftragten der q.beyond AG erreichen Sie unter Datenschutzbeauftragter der 
q.beyond AG, c/o migosens GmbH, Wiesenstraße 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, E-Mail: 
datenschutzbeauftragter@qbeyond.de.  
 
Die q.beyond AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung für die Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversamm-
lung, der Ermöglichung der Ausübung der Rechte von Aktionären und Aktionärsvertretern, 
sowie zur Erfüllung weiterer aktienrechtlicher Pflichten. Rechtsgrundlage hierfür ist die je-
weils relevante Vorschrift des Aktiengesetzes, insbesondere § 67e AktG und §§ 118 ff. AktG 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sowie zu Ihren Rechten (auf 
Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, Löschung, Übertra-
gung Ihrer Daten und Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde) finden Sie unter 
www.qbeyond.de/hv. Gerne senden wir Ihnen diese auch postalisch zu. Bei sonstigen Fragen 
können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten unter den oben angegebenen 
Kontaktdaten wenden. 
 

mailto:datenschutzbeauftragter@qbeyond.de
http://www.qbeyond.de/hv


Weitere Informationen unter www.qbeyond.de/hv
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